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Geleitwort
Von Jagoda Marinić

Achtung, das hier ist eine Liebeserklärung an die deutsche 
Verfassung. Ich werde versuchen, den Boden des Sachli-
chen dennoch nicht zu verlassen. Ich weiß, ich müsste an 
dieser Stelle korrekterweise Grundgesetz schreiben, doch 
das Grundgesetz erfüllt nun einmal in unserem Staat die 
Funktion der Verfassung. »Demokratie made in Bonn«, wie 
der Slogan einer Kampagne heißt, die 2023/24 das 75-jähri-
ge Jubiläum des deutschen Grundgesetzes feiert. So etwas 
mag manchen vorkommen wie ein pflichtschuldiger Staats-
akt, eine verstaubte Feierlichkeit, aber wer sich mit der Ge-
schichte dieses Landes auskennt, wer über die Geburts-
stunde des Grundgesetzes liest, welches nach der Nieder-
lage der Nazis entstand, für den wird dieses Grundgesetz 
und seine Geschichte zu einer emotional aufgeladenen Er-
folgsgeschichte. Es bewegt einen nicht nur die Tragik der 
Vergangenheit, weil in Deutschland vorhergehende Verfas-
sungen dergestalt gescheitert sind, dass Hitlers Unrechts-
staat und die Gräuel der Nazis möglich wurden, es berührt 
auch, wie es den Gründervätern und Gründermüttern mit 
dem Grundgesetz gelungen ist, ein Werk zu schaffen, das 
inzwischen über sieben Jahrzehnte Demokratie möglich 
gemacht hat, die deutsche Einheit mitermöglicht und über-
standen hat, auch wenn es sicher besser gewesen wäre, man 
hätte diesen Moment der Einheit genutzt, um das Grund-
gesetz, das nur der deutschen Teilung wegen überhaupt als 
Provisorium behandelt wurde, als gesamtdeutsche Verfas-
sung demokratisch anzunehmen, aber das ist eine andere 
Debatte.
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Sicher gilt, dass dieses deutsche Grundgesetz von her-
ausragender Qualität ist und für zahlreiche Länder zum Vor-
bild wurde. Sie regelt das demokratische Miteinander, si-
chert Bürgerinnen und Bürgern Grundrechte und geht doch 
auf gesellschaftliche Entwicklungen ein. Ich schreibe das 
Geleitwort für diese Ausgabe heute als Deutsche, meine 
Eltern waren noch Einwanderer ohne jegliche Bürgerrech-
te, die auf die Gunst des Gastgeberlandes angewiesen wa-
ren. Die Stimmung, in der die Ausländer von damals leb-
ten, lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Heute 
ist man Geduldeter, morgen vielleicht schon Heimgesand-
ter. Die Bundesrepublik Deutschland war, nachdem sie in 
den 1950er und 60er Jahren Gastarbeiter gerufen hatte, 
selbst Jahrzehnte später nicht bereit, ihren Arbeitern Bür-
gerrechte zu gewähren; selbst was das kommunale Wahl-
recht betraf, blieb man in Deutschland restriktiv, Debatten 
um rechtliche Grundlagen für die politische Partizipation 
von Migranten in Deutschland verliefen selten zugunsten 
der Einwanderer. Noch 1990 kam das Bundesverfassungs-
gericht zum Urteil, Ausländer dürften kein kommunales 
Wahlrecht haben. Gleichzeitig schreibe ich heute dieses 
Geleitwort als Deutsche, weil es inzwischen zu einem Ein-
bürgerungsgesetz kam, das dem Blutrecht ein Ende setzte, 
die Idee eines Deutschseins löste sich vom Blutrecht ab, 
öffnete sich, und es entstand eine Gesetzgebung, die der 
Lebensrealität der in Deutschland geborenen Kinder von 
Einwanderern gerecht wurde. In dem Moment, in dem ich 
die Einbürgerungsurkunde in den Händen hielt und Bürge-
rin dieses Landes wurde, endete das Warten und damit das 
Gefühl von Rechtlosigkeit, in der viele Einwanderer in 
Deutschland gelebt hatten. Wer in Deutschland geboren 
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wurde, war Deutscher, auch doppelte Staatsbürgerschaften 
wurden für manche möglich, das Einbezogenwerden führ-
te dazu, sich der Rechte und Pflichten bewusst zu werden: 
Man ist Teil einer demokratischen Grundordnung und hat 
damit die Freiheit, Verantwortung zu übernehmen und die 
Demokratie, in der man lebt, mitzugestalten. Nicht zufällig 
träumen Rechtsextreme oft davon, diese Rechte rückabzu-
wickeln, nach dem Motto: Was wir euch gaben, können wir 
euch nehmen! Doch die Verfassung, ihre Freiheitsrechte 
sowie ihre Fähigkeit, die Gleichheitsrechte in die Gegen-
wart eines Einwanderungslandes zu übersetzen, hat für 
viele Menschen in diesem Land ihr Leben von Grund auf 
verändert. Sie leben hier im Bewusstsein, Deutsche zu sein 
und nicht Gäste. Noch immer leben zu viele Menschen oh-
ne deutschen Pass und somit Wahlrecht hier, doch gleich-
zeitig steht eines der progressivsten Einbürgerungsrechte 
in Aussicht, das es in Zukunft noch mehr Menschen in die-
sem Land einfacher machen wird, deutscher Staatsbürger 
zu sein und die Vorzüge dieses Grundgesetzes zu genie-
ßen, was auch bedeutet: eine demokratische Staatsbürgerin 
zu sein, die sich in die politischen Prozesse ihres Landes 
einmischt und sich für sie interessiert. Ein Schritt, nicht 
mehr Politik für Eingewanderte zu machen, sondern mit 
ihnen.

Diese Entwicklung ist nur ein Beispiel von vielen, wes-
halb ich mich als Verfassungspatriotin verstehe. Es war das 
Grundgesetz, das mich zu Beginn meines Studiums von 
vielen zähen Identitätsfragen befreite, die in Deutschland 
öffentlich diskutiert wurden. Ich war nicht mehr von der 
Akzeptanz und Gunst einiger abhängig, es gab Rechte, die 
auch für mich gelten, und mein Hiersein hing nicht mehr 



10 Geleitwort

Sicher gilt, dass dieses deutsche Grundgesetz von her-
ausragender Qualität ist und für zahlreiche Länder zum Vor-
bild wurde. Sie regelt das demokratische Miteinander, si-
chert Bürgerinnen und Bürgern Grundrechte und geht doch 
auf gesellschaftliche Entwicklungen ein. Ich schreibe das 
Geleitwort für diese Ausgabe heute als Deutsche, meine 
Eltern waren noch Einwanderer ohne jegliche Bürgerrech-
te, die auf die Gunst des Gastgeberlandes angewiesen wa-
ren. Die Stimmung, in der die Ausländer von damals leb-
ten, lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Heute 
ist man Geduldeter, morgen vielleicht schon Heimgesand-
ter. Die Bundesrepublik Deutschland war, nachdem sie in 
den 1950er und 60er Jahren Gastarbeiter gerufen hatte, 
selbst Jahrzehnte später nicht bereit, ihren Arbeitern Bür-
gerrechte zu gewähren; selbst was das kommunale Wahl-
recht betraf, blieb man in Deutschland restriktiv, Debatten 
um rechtliche Grundlagen für die politische Partizipation 
von Migranten in Deutschland verliefen selten zugunsten 
der Einwanderer. Noch 1990 kam das Bundesverfassungs-
gericht zum Urteil, Ausländer dürften kein kommunales 
Wahlrecht haben. Gleichzeitig schreibe ich heute dieses 
Geleitwort als Deutsche, weil es inzwischen zu einem Ein-
bürgerungsgesetz kam, das dem Blutrecht ein Ende setzte, 
die Idee eines Deutschseins löste sich vom Blutrecht ab, 
öffnete sich, und es entstand eine Gesetzgebung, die der 
Lebensrealität der in Deutschland geborenen Kinder von 
Einwanderern gerecht wurde. In dem Moment, in dem ich 
die Einbürgerungsurkunde in den Händen hielt und Bürge-
rin dieses Landes wurde, endete das Warten und damit das 
Gefühl von Rechtlosigkeit, in der viele Einwanderer in 
Deutschland gelebt hatten. Wer in Deutschland geboren 

 Geleitwort 11

wurde, war Deutscher, auch doppelte Staatsbürgerschaften 
wurden für manche möglich, das Einbezogenwerden führ-
te dazu, sich der Rechte und Pflichten bewusst zu werden: 
Man ist Teil einer demokratischen Grundordnung und hat 
damit die Freiheit, Verantwortung zu übernehmen und die 
Demokratie, in der man lebt, mitzugestalten. Nicht zufällig 
träumen Rechtsextreme oft davon, diese Rechte rückabzu-
wickeln, nach dem Motto: Was wir euch gaben, können wir 
euch nehmen! Doch die Verfassung, ihre Freiheitsrechte 
sowie ihre Fähigkeit, die Gleichheitsrechte in die Gegen-
wart eines Einwanderungslandes zu übersetzen, hat für 
viele Menschen in diesem Land ihr Leben von Grund auf 
verändert. Sie leben hier im Bewusstsein, Deutsche zu sein 
und nicht Gäste. Noch immer leben zu viele Menschen oh-
ne deutschen Pass und somit Wahlrecht hier, doch gleich-
zeitig steht eines der progressivsten Einbürgerungsrechte 
in Aussicht, das es in Zukunft noch mehr Menschen in die-
sem Land einfacher machen wird, deutscher Staatsbürger 
zu sein und die Vorzüge dieses Grundgesetzes zu genie-
ßen, was auch bedeutet: eine demokratische Staatsbürgerin 
zu sein, die sich in die politischen Prozesse ihres Landes 
einmischt und sich für sie interessiert. Ein Schritt, nicht 
mehr Politik für Eingewanderte zu machen, sondern mit 
ihnen.

Diese Entwicklung ist nur ein Beispiel von vielen, wes-
halb ich mich als Verfassungspatriotin verstehe. Es war das 
Grundgesetz, das mich zu Beginn meines Studiums von 
vielen zähen Identitätsfragen befreite, die in Deutschland 
öffentlich diskutiert wurden. Ich war nicht mehr von der 
Akzeptanz und Gunst einiger abhängig, es gab Rechte, die 
auch für mich gelten, und mein Hiersein hing nicht mehr 



12 Geleitwort

davon ab, ob Einzelpersonen das wünschen oder nicht. Ich 
bin aufgewachsen mit aufgeheizten Debatten über Inte-
gration, mit den tödlichen Anschlägen auf Asylbewer-
berheime, die nicht zu mehr Schutz für Asylbewerber führ-
ten, sondern zur Verschärfung des Asylrechts, was mich 
manchmal am Rechtsstaat verzweifeln ließ. Die Debatten 
darüber, ob Deutschland eine Leitkultur braucht, kehrten 
so sicher wieder wie das immergleiche Lied einer Drehorgel 
auf dem Jahrmarkt. Das lebendige Orchester, das eine De-
mokratie sein kann, kam so nicht zum Klingen. Viele Politi-
ker und Intellektuelle entgegneten auf diese einfallslosen 
Leitkultur-Vorschläge immer wieder mit Recht, es gäbe in 
diesem Land bereits eine Leitkultur, das deutsche Grund-
gesetz. Das Grundgesetz eigne sich nicht für Emotionen, 
bekamen sie daraufhin zu hören, es bestünde aus trocke-
nen Gesetzestexten, an so etwas könne sich niemand emo-
tional binden.

Das stimmt jedoch nur für jene, denen das Privileg einer 
demokratischen Verfassung nicht bewusst ist, deren Le-
bensgestaltung nie bewusst von diesem »trockenen Geset-
zestext« und dessen Auslegung abhing, die nie zittern 
mussten, ob am nächsten Morgen beim Schalter der Aus-
länderbehörde der Stempel gesetzt wird. Wer vor seinem 
Besuch bei einer Behörde Paragrafen studieren muss, um 
zu sehen, ob der weitere Aufenthalt im Land genehmigt 
wird, für den ist das Grundgesetz kein trockener Text, son-
dern ein zentraler Anker, auf den er sich beziehen kann und 
der einen vor möglicher Willkür schützt. Wer eingebürgert 
wurde und somit endlich alle Bürgerrechte in diesem Land 
genießt, einschließlich des Wahlrechts, wird das Grundge-
setz nicht als trockenen Text lesen, sondern als Vorausset-
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zung für ein Gefühl von Sicherheit, als rechtliche Grundla-
ge für Planbarkeit des eigenen Lebens, man nennt es auch 
Selbstbestimmung. Die weitere Ausgestaltung seines Le-
bens hängt nicht mehr von Stempeln ab, man lebt im Ge-
nuss von Freiheitsrechten, und im besten Fall verteidigt 
man dieselben auch, wenn sie angegriffen werden. Es ist 
gerade die Trockenheit, die Sachlichkeit, die Ausdifferen-
ziertheit der Texte, die einem in aufgewühlten Zeiten 
Hoffnung geben, dass die Menschheit doch imstande ist, 
etwas Zivilisiertes zustande zu bringen, das dem Einzelnen 
dient, jenseits von aufgeheizten Debatten und Befindlich-
keiten.
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rückabgewickelt werden, beispielsweise in Belangen der 
körperlichen Selbstbestimmung von Frauen. »Plötzlich« 
wollen einige US-Staaten weibliche Körper wieder kontrol-
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Freiheitsrechte sind und lieber ihre Macht absichern wol-



12 Geleitwort

davon ab, ob Einzelpersonen das wünschen oder nicht. Ich 
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nen Gesetzestexten, an so etwas könne sich niemand emo-
tional binden.
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Besuch bei einer Behörde Paragrafen studieren muss, um 
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wird, für den ist das Grundgesetz kein trockener Text, son-
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